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Text 

§ 1403. (1) Solange der Angewiesene die Anweisung noch nicht dem Empfänger gegenüber 
angenommen hat, kann sie der Anweisende widerrufen. Besteht zwischen dem Anweisenden und dem 
Angewiesenen kein anderer Rechtsgrund, so gelten für das Rechtsverhältnis zwischen beiden die 
Vorschriften über den Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung erlischt jedoch nicht durch den Tod des 
Anweisenden oder Angewiesenen. Inwiefern die Aufhebung der Anweisung auch gegenüber dem 
Empfänger rechtswirksam ist, bestimmt sich nach dem zwischen diesem und dem Anweisenden 
obwaltenden Rechtsverhältnis. 

(2) Der Anspruch des Empfängers gegen den Angewiesenen verjährt in drei Jahren. 


